	Überblick über Pflichten, Aufgaben und Kompetenzen von 
vormundschaftlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern

	Pflichten
	Aufgaben / Kompetenzen
(je nach spezieller Situation / Umschreibung im Beschluss der Vormundschaftsbehörde)
	Einschränkung der Kompetenzen

(verboten, nicht möglich oder Zustimmung der Behörde erforderlich)

	Mandatsführung 
	Persönliche Betreuung
	Verwaltungs-aufgaben
	Gesetzliche Vertretung
	Verbotene Geschäfte

Art. 408 ZGB
	Zustimmungs-pflichtige Geschäfte Art. 94, 404, 419, 421 ZGB
	Persönliche Rechte 

der Mündel

	Amtsdauer: in der Regel 4 Jahre

Amtsführung und Buchführung gem. ZGB, EG ZGB und Weisungen der VB

Inventaraufnahme

Bericht und Rech-nung: alle 2 Jahre gemäss Richtlinien

Spesen belegen 

(direkt beziehen oder bei Abrechnung in Rechnung stellen)

Verantwortlichkeit gegenüber der betreuten Person

Schweigepflicht, 

Rechtsschutz, Per-sönlichkeitsschutz, höchstpersönliche Rechte: strikt einhalten und bei Zweifel rückfragen

Aufhebungen von Massnahmen beantragen.
	Beistand, Schutz, Hilfe

Mithilfe bei der Suche nach Arbeit / Unterkunft

Individuelle Hilfestellungen

Ambulante wie statio-näre Hilfestellungen organisieren (Spitex,  Arzt, Spital, Heim, etc.)

Eigeninitiative, Selbstkräfte einbe-

ziehen in die Arbeit

Offenheit und Toleranz  gegenüber Wünschen, Werten, Einstellungen, Gewohnheiten 

Selbstbestimmungs-recht akzeptieren

Freiraum für/zu Selb-ständigkeit lassen

Grenzen setzen und kommunizieren

gemeinsam planen und Ziele setzen - evtl bis zur Aufhebung der Massnahme.
	Einkommensverwaltungen. Überwachung, Kontrolle, Beratung bei Budget, Zahlungen 

Vermögens- /Liegen-schaftenverwaltung

Geltendmachen von Versicherungsleistungen / überwachen dieser (AHV, EL, KK, etc)

Steuererklärung, bei Be-darf Erlassgesuch, etc.

Schuldensanierung, Budgetberatung

Wohnungsauflösung organisieren

Vermitteln von Sachhilfen, Beratung

evtl. Todesfallregelung
	Betreute Personen nach Absprache und allfälliger Zustimmung der Vormundschafts-behörde in rechtlichen Angelegenheiten vertreten und deren Interesse wahren.

Zustimmung für genehmigungspflichtige Geschäfte einholen (siehe 2 Spalten weiter)

unvorteilhafte Verträge in Absprache mit der betreuten Person rückgängig machen.

Rechtsvorschlag bei Betreibungen

Ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung zu Verträgen, je nach Massnahme
	Eingehen von Bürgschaften

erhebliche Schenkungen

Errichten von Stiftungen zulasten der betreuten Person

________________

Zustimmung Aufsichtsbe-hörde nötig
Art. 422 ZGB 

Adoption

Erwerb/Verzicht auf Bürgerrecht

Übernahme/Liquidation Geschäft, Eintritt in Gesell-schaft mit pers. Haftung / hoher Kapitalbeteiligung

Leibrentenvertr.

Ausschlagen des Erbes/Abschluss Erbvertrag 

Vertrag zw. Betreuer und Betreutem
	Handlungen ausserhalb ordentlicher Verwaltung 

Aufnahme/Gewähren von Darlehen

Eingehen wechselrechtlicher Verbindlichkeiten

Langfristige Pacht- / Mietverträge

Liegenschaften/Grund-stücke verkaufen, kaufen, pfänden

Abschluss einer Lebensversicherung

Ehe-/Erbteilungsverträge abschliessen

Erklärung der Zahlungsunfähigkeit 

Nur bei Bevormundeten:

Ermächtigung zu selbständigem Beruf oder Gewerbe

Prozessführung, Ab-

schluss Vergleich, Schieds-/Nachlassvertrag

Verträge über berufl. Ausbildung / 

Wohnsitzverlegung

Eingehen einer Ehe
	Höchstpersönliche Rechte:

Errichtung eines Testaments

Entscheide über Ein-griffe in die körperliche Integrität (Operationen, Sterilisation)

Glaubenszugehörigkeit

Ehrverletzungsklagen, 

Eheschliessung, Ehescheidung

(aber: Zustimmung Vormund zu Eheschliessung ausdrücklich nötig)

Anerkennung eines Kindes

Verlöbnis eingehen

Klage auf Feststellung und Anfechtung eines Kindesverhältnisses

Namensänderung
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